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§ 870 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Der Versicherte ist verpflichtet, auch nach der Abandonerklärung für die Rettung der versicherten Sachen und

für die Abwendung größerer Nachteile nach § 819 und zwar so lange zu sorgen, bis der Versicherer selbst dazu

imstande ist.

2. (2)Erfährt der Versicherte, daß ein für verloren erachteter Gegenstand wieder zum Vorscheine gekommen ist, so

muß er dies dem Versicherer sofort anzeigen und ihm auf Verlangen die zur Erlangung oder Verwertung des

Gegenstandes erforderliche Hilfe leisten.

3. (3)Die Kosten hat der Versicherer zu ersetzen; auch hat er den Versicherten auf Verlangen mit einem

angemessenen Vorschusse zu versehen.
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